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Karl Krafeld, Albrechtstr. 17, 44137 Dortmund
An die
Geschäftsstelle der

Ständige Impfkommission (STIKO)
am Robert Koch-Institut

Postfach 65 02 80

13302 Berlin









Dortmund, 17.7.2005

Btr.:

Bitte, aufgrund GG 17, um Auskunft über die Erfüllung der in § 2 Nr. 1 u. 9 IfSG zwingend abverlangten Rechtfertigungsgrundlage, im Hinblick auf die durch die STIKO aufgrund § 20 Abs. 2 IfSG öffentlich ausgesprochene Impfempfehlung zur Hepatits-B-Schutzimpfung (i.S.d. § 2 Nr. 9 IfSG), die in der aktuellen diesbezüglichen Impfempfehlung nicht überprüfbar benannt worden ist („Ist“-Rechtfertigungsanforderung des § 2 IfSG).
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf dem Hintergrund, dass durchgängig die Freiwilligkeit der Impfungen in Deutschland behauptet wird, gleichzeitig aber unter der für die Aufsicht über die Berufsgenossenschaften zuständigen Aufsicht des Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit geduldet wird, dass, in der Hauptverantwortung des Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), unter Bezugnahme auf GG 12, Abs. 1, zweiter Satz und § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, unter vorsätzlicher Missachtung von GG 2 Abs.2, dritter Satz, der sich, hinsichtlich des hohen Anspruchs, beispielsweise in § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG konkretisiert, bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen, unter Androhung eines Berufsverbotes, Hepatitis-B-Zwangsimpfungen durchgeführt werden, teils unter Berufung darauf, dass Hepatitis-B-Impfungen von der STIKO empfohlen sind, obwohl die STIKO in ihren Empfehlungen auf das Erfordernis des der rechtswirksamen Einwilligung vorausgehenden zu erfüllenden individuellen Risikoaufklärung, ggf. mittels Merkblättern, in den Impfempfehlungen hinweist, Hepatits-B-Zwangsimpfungen durchgesetzt werden,
bitte ich Sie, mir, mittels klarer überprüfbarer Literaturbenennung, die Erfüllung der vom IfSG in § 2 Nr. 1 und 9 auch an eine Hepatitis-B-Schutzimpfung zwingend gestellten Rechtfertigungsanforderung, des „Ist“ des § 2 IfSG, dem es nicht genügt, wenn etwas nur aufgrund eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, also tatsächlich nicht wissenschaftlich nachgewiesen worden ist, zu benennen, im Hinblick auf:
§ 2 Nr. 1 IfSG (1. Koch’sche Postulat)

Welcher wo publizierte naturwissenschaftliche, d.h. überprüf- und nachvollziehbare „Ist-Beweis“ (§ 2 IfSG: „Im Sinne dieses Gesetzes ist“) des Hepatitis-B-Virus, der sich grundlegend von einem international nur anerkannten wissenschaftlichen Konsens, aufgrund der klaren Anforderungen des IfSG ab dem 1.1.2001 unterscheiden muss, liegt der aktuellen Empfehlung der STIKO aufgrund § 20 Abs. 2 IfSG zur Hepatitis-B-Schutzimfpung i.S.d. § 2 Nr. 9 IfSG zugrunde?
Hier bitte ich, um klare Literaturbenennung derjenigen Publikation, die der konkreten Impfempfehlung zugrunde liegt, in der der Vorgang der Isolation des Virus und der biochemischen Charakterisierung überprüf- und nachvollziehbar dokumentiert worden ist und in der isolierte, d.h. von allen Fremdbestandteilen gereinigte Hepatitis-B-Viren, mittels elektronenmikroskopischer Aufnahme dokumentiert worden sind.
Eine solche Virusbeweispublikation, die sich von einer Virusspekulation und von einem Viruskonsens fundamental unterscheidet, umfasst in der Regel 5 bis 10 publizierte Seiten.
Vorsorglich weise ich auf das bekannte Wissen hin, dass es für die Möglichkeit sog. indirekter Nachweisverfahren, der Möglichkeit der Eichung am direkt Nachgewiesenen bedarf, der zugrunde liegende Direktnachweis bei sog. indirekten Nachweisverfahren also wissenschaftlich-technisch unverzichtbar ist, um ein „ist“ von einem „gilt“, von einem Konsens, abgrenzen zu können. In § 2 IfSG wird das „ist“ und nicht das „gilt“ zwingend und eindeutig als zu erfüllende Rechtfertigungsvoraussetzung abverlangt. Zur Zulässigkeit der Behauptung des „ist“ eines Krankheitserregers i.S. der eindeutigen Begriffsbestimmung des IfSG reicht es nicht aus, wenn, wie die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt mit Datum vom 5.1.2004 in einem Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus erstmalig im Hinblick auf „HIV“ eingestand, das Virus lediglich aufgrund eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, demnach niemals tatsächlich naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist. 

Hier ist die Bestimmung des § 2 IfSG durch die Wortwahl „ist“ und nicht „gilt“ eindeutig und lässt keinen Auslegungsfreiraum zu.

§ 2 Nr. 9 IfSG (Schutz- bzw. Wirksamkeitsnachweis)

Welcher oder welche wo publizierten wissenschaftlichen, d.h. überprüf- und nachvollziehbaren, Schutz- bzw. Wirksamkeitsnachweise, liegen der aktuellen Hepatitis-B-Impfempfehlung nach § 20 Abs. 2 IfSG zugrunde? 

Hier erlaube ich mir, abgesehen davon, dass es jedem Arzt versperrt wäre, über die Schutzwirkung eine Hepatitis-B-Schutzimpfung sachgerecht aufzuklären, wenn der Wirksamkeitsnachweis (Schutznachweis) nicht wissenschaftlich, d.h. überprüf- und nachvollziehbar vorläge, d.h. der konkreten Impfempfehlung zugrunde liegen würde, daran zu erinnern, dass die heutigen Hepatitis-B-Impfstoffe gentechnologisch veränderte Bestandteile haben und es aufgrund der für die Anwendung der Gentechnologie maßgeblichen Gesetze beispielsweise versperrt ist, hinsichtlich der Wirksamkeit (Schutznachweis, „Ist“ nach § 2 Nr. 9 IfSG) des Hepatitis-B-Impfstoffes sich auf den abverlangten Geheimnisschutz nach § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz berufen zu wollen, da hier die für die Gentechnologie maßgeblichen Gesetze maßgeblich sind, die abverlangen, dass Nutzen und Risiko überprüfbar zugänglich gemacht wird.
Da davon auszugehen ist, dass die aktuellen Impfempfehlungen der STIKO ordentlich und gesetzmäßig begründet sind, die Begründung im „Ist“ (§ 2 IfSG) und nicht in Konsense, Meinungen, Spekulationen oder gar Irrtümer gründet, was den Rechtfertigungsanforderungen des § 2 IfSG seit dem 1.1.2001 zweifelsfrei nicht genügen würde, ist davon auszugehen, dass Sie diese beiden Fragen „mit einem Griff in das Regal“ unverzüglich und problemlos beantworten können.
Unabhängig von der Erfüllung der Rechtfertigungsvoraussetzungen nach § 2 Nr. 1 u. 9 IfSG lassen sich Zwangsimpfungen in Betrieben des Gesundheitswesen, nicht mit GG 12 Abs. 1 zweiter Satz und § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII rechtfertigen, da hierzu klar benannt werden müsste, dass durch das Gesetz ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Grundgesetz Art. 2 Abs. 2 erfolgt, wie dieses beispielsweise durch die Gesetzesformulierung in § 20 Abs. 6 und 7 IfSG, durch die Formulierung erfolgt ist „Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden.“ Auch hier sind durch das Gesetz Zwangsimpfungen versperrt, bei denen als unerwünschte Impffolge mit Todesfällen zu rechnen wäre, was beispielsweise, zufolge der Aussagen von Prof. Kurth und Prof. Burger, RKI, bei einem Einsatz des eingekauften Pockenimpfstoffes (ein bis zwei Todesfälle auf eine Millionen) der Fall sein würde, weshalb das IfSG durch § 20 Abs. 6 u. 7 den zwangsweise Einsatz dieser eingekauften Impfstoffe in Deutschland nicht eröffnet. Auf dem Hintergrund, dass, aufgrund der Klarheit des § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG, durch die kein Eingriff in das Recht auf Leben, sondern ausschließlich ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit eröffnet wird, wird sich eines Tages auch klären lassen, welchen ausgezeichneten, hochqualifizierten Verkäufern und schlechten Beratern, die Bundesgesundheitsministerin aufgesessen ist, als sie für 270Millionen Euro den Pockenimpfstoff einkaufte, obwohl in den Bundesgesundheitsbehörden bekannt war, dass dieser, aufgrund der Klarheit des Gesetzes, niemals zwangsweise zum Einsatz kommen darf, da das IfSG keinen Eingriff in das Recht auf Leben eröffnet, da zufolge Prof. Kurth und Prof. Burger (RKI),  dieses aber bei ein bis zwei Personen, je eine Millionen Impfungen, die vorher gewusste Folge einer Pockenzwangsimpfung wäre.
Das Verhalten der Berufsgenossenschaften hinsichtlich der Hepatits-B-Zwangsimpfungen im Gesundheitswesen erweckt auch den Eindruck, hier wären hochqualifizierte Verkäufer und schlechte Berater, am Werk.

Für Ihre Mühen, meiner Bitte aufgrund meines Grundrechtes nach GG 17, zu entsprechen und mir klar und eindeutig die Erfüllung der den Hepatitis-B-Impfempfehlung der STIKO zugrunde liegenden Rechtfertigungsgrundlagen nach § 2 Nr. 1 u. 9 IfSG überprüf- und nachvollziehbar, d.h. wissenschaftlich, zu benennen, bedanke ich mich und verbleibe
mit freundlichem Gruß. 
Karl Krafeld
